Eckpunkte für künftige Haustarifvertragsverhandlungen, formuliert auf dem Assistententreffen vom  07.06.04

(Redaktionell bearbeitet durch das Webteam der Ärzteinitiative)

#1: Die Übergangstarifverträge werden grundsätzlich abgelehnt und sollte ausgesetzt werden. Hierbei wird auf die Tatsache verwiesen, dass Ärzte bereits durch weit überdurchschnittliches persönliches Engagement bereits in erheblichem Umfange zur Kosteneinsparung beitragen. Gleichzeitig sind Assistenzärzte jedoch die Hauptbetroffenen der Übergangsverträge und nehmen die Kernaufgaben der Charité wahr (Heilen-Forschen-Lehren). Sobald ein Hausvertrag gilt, sollte dieser auch rückwirkend für Kollegen gelten, die von der Übergangsregelung betroffen sind.

#2: Die Verhandlungen über einen Hausvertrag sollten so schnell wie möglich aufgenommen werden und wir erwarten eine verbindliche Vereinbarung bzgl. des Zeitplans. Verhandlungen und insbesondere deren Abschluß dürfen nicht zum alleinigen Nachteil der Ärzteschaft verzögert werden. 

#3: Unser Vertreter bei den Tarifverhandlungen soll der Marburger Bund sein. Eine Vertretung durch VER.DI wird abgelehnt. Die Charité wird vermutlich als Modell für Haustarifverträge für Ärzte an Universitätsklinika fungieren.  Nach Möglichkeit sollten ca. 10 Vertreter verschiedener Fachrichtungen und Campi bei den Tarifverhandlungen beratend zur Seite stehen.

#4: Ein separater Tarifvertrag für Ärzte, der die spezifischen Leistungen berücksichtigt, wird angestrebt. Die besonderen Anforderungen und Belastungen der ärztlichen Tätigkeit an einer Universitätsklinik bedürfen einer eigenständigen Regelung.

#5: Leistungen in Forschung und Lehre sollen beim künftigen Haustarifvertrag fest definierter Bestandteil des Vertrags werden. Hierfür sind ausreichende Arbeitszeitkapazitäten vorzusehen. Eine derartige Regelung dient primär der Sicherstellung der Qualität auch in Lehre und Forschung, die im Interesse aller liegt.
